
ten, nicht möglich ist. Wir müssen ihnen an Hand von 
Beispielen darlegen, wie Bauern, die das Opfer von 
Menschenhändlern wurden, nicht nur ihre Existenz, 
sondern auch ihre Menschenwürde verloren haben.“

Quelle: „Neue Justiz“ 1961, S. 549.

Das Verbot des Austritts aus der LPG wurde mit einem 
Beschluß der Volkskammer begründet, der folgenden 
Wortlaut hat:

D O K U M E N T  3 5 0

(GBl. I 1960 S. 255)

„Die Volkskammer der Deutschen Demokratischen 
Republik bestätigt auf Grund des Gesetzes über die 
Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften vom
3. Juni 1959 den vollständigen Übergang der Bauern zur 
genossenschaftlichen Arbeit in Landwirtschaftliche Pro
duktionsgenossenschaften.“

Arbeitsverpflichtung bei Erntenotstcmd

Durch die Zwangskollektivierung trat bereits 1960 ein 
Rückgang in der Produktion landwirtschaftlicher Er
zeugnisse ein, der eine merkliche Verknappung in der 
Bereitstellung von Lebensmitteln für die Bevölkerung 
zur Folge hatte. Butter und Vollmilch dürfen nur noch 
auf Kundenlisten abgegeben werden und die Beliefe
rung mit Kartoffeln erfolgt auf Bezugscheine. Die hier
für ausgeworfenen Mengen können noch nicht ein
mal in voller Höhe ausgeliefert werden. Fleisch und 
insbesondere Gemüse und Obst sind zur Mangelware 
geworden. Die zur Verfügung gestellten Mengen rei
chen bei weitem nicht aus, um den Bedarf zu decken.
Nach dem 13. 8. 1961, nachdem es der Bevölkerung der 
SBZ unmöglich gemacht wurde, nach Westberlin oder 
der Bundesrepublik zu fliehen, wurden für die Land
bevölkerung Gesetze geschaffen, durch die jeder Be
wohner der SBZ zur Aufnahme der Arbeit in einer 
LPG verpflichtet werden kann.

D O K U M E N T  3 5 1

Beschluß über außerordentliche Maßnahmen 
zur Sicherung der Erntearbeiten

Vom 24. August 1961

(GBl. II S. 345)

Den örtlichen Volksvertretungen obliegt auf der 
Grundlage der vom Staatsrat erlassenen Ordnungen 
über die Aufgaben und die Arbeitsweise der örtlichen 
Volksvertretungen und ihrer Organe zur Wahrneh
mung ihrer Verantwortung für die Erfüllung der 
Pläne der Landwirtschaft Beschlüsse über Maßnahmen 
zu fassen, die für alle Räte, Fachorgane, die ihnen un
terstellten Betriebe und Einrichtungen und für alle 
Bürger verbindlich sind.
Dazu gehört die Durchführung außerordentlicher Maß
nahmen, die der Beseitigung eines eingetretenen Ernte
notstandes dienen.
Die Verkündung des Erntenotstandes ist dann ge
rechtfertigt, wenn infolge der ungünstigen Witterung 
die Gefahr besteht, daß die Ernte — oder erhebliche 
Teile davon — nicht geborgen werden können, wenn 
nicht sofort außergewöhnliche Maßnahmen eingeleitet 
werden.
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Zur Durchführung von Maßnahmen für die Beseiti
gung eines Erntenotstandes beschließt der Ministerrat:

2. Die Verkündung des Erntenotstandes in den Ge
meinden kann auf Vorschlag des Gemeinderates 
durch Beschluß der Gemeindevertretung nach vor
heriger Zustimmung des Rates des Kreises erfolgen.

3. Die Verkündung des Erntenotstandes in den Krei
sen kann nach vorheriger Zustimmung durch den Rat 
des Bezirkes durch die Räte der Kreise erfolgen. Sie 
bedarf der Bestätigung durch den Kreistag.

4. Nach Verkündung des Erntenotstandes im Dorf 
durch den Rat der Gemeinde können unter Berück
sichtigung der konkreten Lage folgende Maßnah
men veranlaßt werden:
a) Verpflichtung der gesamten arbeitsfähigen Be

völkerung des Dorfes sofort und auch nach Feier
abend und an Sonnabenden und Sonntagen bis 
zum Abschluß der Ernte bei der raschen und ver
lustlosen Bergung der Ernte und der Erhaltung 
des Erntegutes (insbesondere der Trocknung und 
Bewegung des überfeuchten Getreides) zu helfen. 
Personen, die im Dorf wohnen und in einem Ar
beitsverhältnis außerhalb der Landwirtschaft ste
hen, können nach der Arbeitszeit zur Hilfe ver
pflichtet werden.
Im Rahmen dieser Verpflichtung ist darauf Ein
fluß zu nehmen, daß für die Bedienung der Tech
nik ausgebildete Bürger zur mehrschichtigen 
Auslastung der vorhandenen Technik eingesetzt 
werden.

5. Nach Verkündung des Erntenotstandes durch die 
Räte der Kreise können entsprechend der Lage in 
den einzelnen Kreisen folgende Maßnahmen veran
laßt werden:

e) Verpflichtung von Bürgern, die nicht in einem 
Arbeitsverhältnis stehen, in den kreisangehöri
gen Städten, um bei der Ernteeinbringung und 
der Erhaltung des Erntegutes sowie bei der 
Trocknung des Getreides zu helfen. Dazu gehört 
auch der Einsatz von Mitarbeitern aus staatlichen 
Verwaltungen sowie aus Verwaltungen von Be
trieben und anderen Einrichtungen.
Diese Verpflichtung bezieht sich sowohl auf den 
Einsatz an Werktagen als auch an Sonntagen.

f) Gewinnung von Werktätigen, die in einem Ar
beitsverhältnis außerhalb der Landwirtschaft ste
hen nach der Arbeitszeit bei der Erntebergung, be
sonders in den Schwerpunktgemeinden der Kreise 
zu helfen. Diese Maßnahmen sind sehr sorgfältig 
und mit genauer Beachtung der Lage in den Ge
meinden des Kreises zu treffen.

g) Verpflichtung von Mitarbeitern der staatlichen 
Forstwirtschaftsbetriebe zum Einsatz von Ar
beitskräften und Transportkapazitäten für die 
Erntebergung.

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

Der Kampf gegen die individuelle Hauswirtschaft

Um die Bauern zur Zeit der Zwangskollektivierung im 
Frühjahr 1960 leichter für die LPG zu gewinnen, wur
den von den Räten der Kreise und den Werbebrigaden 
Versprechungen über die Anzahl der für die indivi
duelle Hauswirtschaft zu haltenden Viehbestände ge-

I


